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A.
Runderlasse und Mitteilungen der Landes -

regierung und der obersten Landesbehörden

205 Einziehung
einer Teilstrecke der Bundesstraße 7

in der kreisfeien Stadt Mönchengladbach

Der Minister
für Wirtschaft , Mittelstand und Verkehr

des Landes Nordrhein -Westfalen
VI/A 1 — 11 — 41/102

Düsseldorf , den 26 . Februar 1971

Der in der kreisfreien Stadt Mönchengladbach , Re¬
gierungsbezirk Düsseldorf , gelegene Abschnitt der
Bundesstraße 7 von km 32,526 bis km 33,150 verliert
mit Ablauf des 26 . Februar 1971 die Eigenschafteiner Bundesstraße und wir hiermit eingezogen
(§ 2 Abs . 6 des Bundesfernstraßengesetzes vom 6 . 8 .
1961 — BGBL I S . 1742 ) . Die Einziehung erfolgt
wegen der Inanspruchnahme für die Erweiterung des
Flugplatzes Mönchengladbach .

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden .
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in Düssel¬
dorf , Gartenstraße 9 , schriftlich einzureichen oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts¬
stelle zu erklären .

Im Auftrag

Schmidt

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 153

B .
Verordnungen , Verfügungen und Bekannt -

machungen des Regierungspräsidenten
Allgemeine Innere Verwaltung

206 Vorladung
zur Entschädigungsfeststellungsverhandlung in
einem Verfahren zur Enteignung von Grund¬

eigentum in der Gemarkung Gruiten

Der Regierungspräsident
21 .50—96/56

Düsseldorf , den 23 . Februar 1971
Die Rheinisch -Westfälisches Elektrizitätswerk AG

in Essen hat den Antrag gestellt , die Entschädigungfür die Beschränkung des von der 220/380 kV -Hoch -
spannungsfreileitung Opladen —Leithe in der Ge¬
markung Gruiten berührten Grundeigentums fest¬
zustellen .

Die Entschädigung wird am Dienstag , dem 20 . 4 .
1971 , um 14 Uhr , im Rathaus in Gruiten , Bahn¬
straße 11 , Zimmer 101 , 2 . Stockwerk (Altbau ) , er¬
örtert .

Alle Beteiligten , die von mir nicht besonders vor¬
geladen sind , werden aufgefordert , ihre Rechte in
der Verhandlung wahrzunehmen .

Auch wenn Beteiligte ausbleiben , kann die Ent¬
schädigung festgestellt und über ihre Auszahlung
oder Hinterlegung verfügt werden .

Kosten zur Wahrnehmung des Termins können
nicht erstattet werden .

Im Auftrag
Schnitzler

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 153
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207 Änderung
der Vorladung zur Entschädigungsfeststellungsver -
handlung in einem Verfahren zur Enteignung von

Grundeigentum in der Gemarkung Hasselbeck

Der Regierungspräsident
21 .50—34/65

Düsseldorf , den 1 . März 1971

Der im Amtsblatt Nr . 8 vom 25 . 2 . 1971 S . 134
veröffentlichte Termin am 4 . 5 . 1971 findet nicht in
Metzkausen , sondern in Heiligenhaus im Sitzungs¬
saal des Rathauses statt .

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 154

Wirtschaft und Verkehr

208 Genehmigung
für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen
(Bahnen der Stadt Monheim GmbH , Monheim )

Der Regierungspräsident
53 .51 — 12/5

Düsseldorf , den 24 . Februar 1971

Der Bahnen der Stadt Monheim Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in 4019 Monheim , Heine¬
straße 2 , wird auf Grund des Personenbeförderungs¬
gesetzes (PBefG ) i . d . F . vom 8 . Mai 1969 (BGBl . I
S . 348 ) die Genehmigung für die Einrichtung und
den Betrieb eines

Linienverkehrs mit Kraftfahrzeugen
nach § 42 PBefG

von Monheim/Tegeler Straße nach Opladen -Lützen¬
kirchen über Langenfeld — Opladen/Busbahnhof
— im Gemeinschaftsverkehr mit der Wupper - Sieg
AG und der Rheinischen Bahngesellschaft AG — ,
befristet bis zum 31 . Dezember 1974 , erteilt .

Hierdurch wird die Genehmigung vom 8 . 4 . 1970
(Abi . Reg . Ddf . 1970 Nr . 334 ) ungültig .

Die Aufsicht über das Unternehmen wird von mir
ausgeübt .

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 154

209 Kraftloserklärung
einer Genehmigungsurkunde für den Gelegenheits¬

verkehr mit Kraftfahrzeugen
(Unternehmer Franz Krudewig , Kempen )

Der Regierungspräsident
53 .53—24

Düsseldorf , den 24 . Februar 1971

Die dem Unternehmer Franz Krudewig , Kempen -
Hüls , Im Paradies 3 , am 22 . 2 . 1968 ausgehändigte
Urkunde der bis zum 13 . November 1970 befristeten
Genehmigung zur Ausführung von Ausflugsfahrten
mit dem Personenkraftwagen KK — YN 87 konnte
nach Ablauf der Gültigkeitsdauer von der Geneh¬
migungsbehörde nicht eingezogen werden .

Gemäß § 17 Abs . 7 Personenbeförderungsgesetz
i . d . F . vom 25 . 6 . 1969 (BGBl . I S . 676 ) wird die Ge¬
nehmigungsurkunde für kraftlos erklärt .

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 154

Gewerbeaufsicht

210 Anerkennung
von Sachverständigen zur Prüfung überwachungs¬
bedürftiger Anlagen im Sinne des § 24 Abs . 3 GewO

Der Regierungspräsident
23 .8512 .5

Düsseldorf , den 18 . Februar 1971

Mit Urkunden vom 10 . Juni 1970 und 10 . Novem¬
ber 1970 — 23 .8512 .5 — habe ich den beim Rhei¬
nisch -Westfälischen Technischen Überwachungs - Ver¬
ein e . V . , Essen , angestellten

Diplom - Ingenieur Uwe Bleyer
geboren am 28 . 10 . 1940 in Mönkeberg/Kiel
wohnhaft : Dortmund - Barop , Am Beilstück 74

aufgrund der Verordnung über die Organisation der
technischen Überwachung vom 2 . 12 . 1959 — GV .
NW . S . 174 — als Sachverständigen zur Vornahme
von Prüfungen an überwachungsbedürftigen An¬
lagen im Sinne des § 24 Abs . 3 Ziffer 2 , 3 und 9
Gewerbeordnung anerkannt .

Die ausgesprochene Anerkennung des Vorge¬
nannten als Sachverständigen zur Vornahme von
Prüfungen an überwachungsbedürftigen Anlagen im
Sinne des § 24 Abs . 3 GewO — veröffentlicht im
Amtsblatt für den Regierungsbezirk Düsseldorf ,
Seite 231/1970 und Seite 471/1970 — wird insoweit
ergänzt , als die Anerkennung auch auf

„ Dampfkesselanlagen
( § 24 Abs . 3 Ziffer 1 GewO )

"

ausgedehnt wird .
Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 154

c.
Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen

anderer Behörden und Dienststellen

211 öffentliche Bekanntmachung
über die Einziehung und Widmung von Straßen und

Straßenteilen im Bereich der Bundesstraße 60

Die nach dem Planfeststellungsbeschluß vom
26 . 8 . 1969 einzuziehenden Straßen und Straßenteile
im Bereich der Bundesstraße 60 innerhalb des Stadt¬
gebietes Duisburg werden gemäß § 7 des Landes¬
straßengesetzes NRW vom 28 . 11 . 1961 (Gesetz - und
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein -West¬
falen S . 305 ) eingezogen .

Es handelt sich um folgende Wegeflächen :
1 . „ Am Jägerloch "

Gesamtlänge 150 m nördlich der Straße „ In der
Rheinau "

2 . „ Am alten Flugplatz "
Gesamtlänge 150 m

3 . „Lehmstraße "
Gesamtlänge 50 m des nördlichen Teiles

4 . Zuweg zur Besiedlung Weidenweg
Gesamtlänge 150 m

5 . „ Weidenweg "
Gesamtlänge 220 m des südlichen Teiles
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6 . „ Weidenweg "
Gesamtlänge 50 m in Höhe der Einmündung in
die Ruhrorter Straße

7 . „ Auf der Höhe "
Gesamtlänge 210 m östlich der Max -Peters - Straße

Gleichzeitig werden gemäß § 6 des Landesstraßen¬
gesetzes NRW vom 28 . 11 . 1961 folgende Wegeflä¬
chen dem öffentlichen Verkehr gewidmet :

1. Anliegerstraße nördlich der B 60 im Bereich der
Straße „ Am Schlütershof "

Gesamtlänge ca . 300 m

2 . Gehwegverbindung südlich der B 60 zwischen
den Straßen „ Am Schlütershof " und „ Am alten
Flugplatz "
Gesamtlänge ca . 220 m

3 . Zufahrtsweg südlich der B 60 im Bereich der
Lehmstraße
Gesamtlänge ca . 120 m

4 . Anliegerstraße südlich der B 60 im Bereich der
Straße „ Auf der Höhe "

(heutige Bezeichnung
„ Am Unkelstein " )

Die Einziehung der vorbezeichneten Wegeflächen
erfolgt mit Wirkung vom 16 . Oktober 1970 . Die zu
widmenden Wegeflächen gelten ab 29 . Oktober 1970
als dem öffentlichen Verkehr gewidmet .

Gegen die Einziehungs - und Widmungsverfügung
ann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

Widerspruch erhoben werden . Dieser ist schriftlich
oder zur Niederschrift bei der Stadt Duisburg , Tief -
;auamt , Stadthaus , Eingang Moselstraße , einzulegen .

Duisburg , den 15 . Februar 1971

Der Oberstadtdirektor
Im Auftrag
Fernickel

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 154

212 Widmungsverfügung
(Bestandteil der Landstraße 390 im Bereich der

Stadt Mönchengladbach )

Gemäß § 6 Abs . 1 des Landesstraßengesetzes vom
28 . 11 . 1961 (Gesetz - und Verordnungsblatt für das
Land Nordrhein -Westfalen S . 305 ) wird die unten
näher bezeichnete Straßenstrecke für den öffent¬
lichen Verkehr gewidmet .
1 . Lage der neu erbauten Straße : Im Bereich der

Stadt Mönchengladbach
Kreis : —

Regierungsbezirk : Düsseldorf
Bestandteil der Landstraße : 390

Beginn der gewidmeten Strecke : km 0,0 bei
km 66,351 der B 57
Ende der gewidmeten Strecke : km 0,500 bei
km 6,624 der K 13 und Verbindungsarm zur
K 13 mit einer Länge von 24 m .

2 . Wirkung der Widmungsverfügung ab : 1 . 1 . 1971 .

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho¬
ben werden . Der Widerspruch ist schriftlich oder zur

Niederschrift beim Direktor des Landschaftsverban¬
des Rheinland , Köln - Deutz , Kennedy - Ufer 2 , einzu¬
legen .

Köln , den 29 . Januar 1971
503 .3—642—85/1/390 (2)

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland

In Vertretung
Dr . Kayser
Landesrat

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 155

213 Kraftloserklärung
einer Reisegewerbekarte

(Adelheid Steinberger geb . Schmidt )

Frau Adelheid Steinberger geb . Schmidt , geboren
24 . 2 . 1932 in Oberhausen , wohnhaft Neuss , Vierse¬
ner Straße 102 b , hat die von der Stadt Neuss er¬
teilte Reisegewerbekarte — RGK Nr . 157 — ver¬
loren .

Die Reisegewerbekarte wird hiermit für kraftlos
erklärt .

Sollte sie widerrechtlich benutzt werden , ist sie
einzuziehen und Strafanzeige zu erstatten .

Neuss , den 10 . Februar 1971
Stadt Neuss

Der Oberstadtdirektor
In Vertretung

Schmitt
Stadtdirektor

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 155

214 öffentliche Zustellung
(Marianne Altendorf )

Der Polizeipräsident
V III/l — 5360— 168/70

Essen , den 8 . Februar 1971

Am 14 . August 1970 wurde in Essen der Pkw
BOT — CN 57 auf polizeiliche Veranlassung sicher¬
gestellt . Das Fahrzeug wurde am 10 . 12 . 1970 zur
Verschrottung freigegeben . Der Leistungsbescheid ,
mit dem die Halterin Marianne Altendorf , zuletzt
wohnhaft Bottrop , Batenbrock 93 , zur Erstattung der
entstandenen Kosten aufgefordert werden soll , kann
nicht zugestellt werden , da ihr derzeitiger Aufent¬
halt nicht zu ermitteln ist .

Der Bescheid wird nunmehr im Wege der öffent¬
lichen Zustellung ( § 1 des Verwaltungszustellungs¬
gesetzes für das Land NW vom 23 . 7 . 1957 — GV .
NW . S . 213 — und Nr . 19 der Allgemeinen Verwal¬
tungsvorschriften zum Landeszustellungsgesetz —
AVVzLZG — vom 4 . 12 . 1957 — SMB1. NW . 2010 —
in Verbindung mit § 15 Abs . 2 des Verwaltungszu¬
stellungsgesetzes vom 3 . 7 . 1952 — BGBl . I S . 379)
zugestellt .

Die Benachrichtigung über die öffentliche Zustel¬
lung wird in der Zeit vom 11 . 3 . 1971 bis 25 . 3 . 1971
an der Bekanntmachungstafel des Polizeipräsidiums
Essen , Büscherstraße 2— 6 , ausgehängt .
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Der Bescheid gilt zwei Wochen nach Aushang ,
also mit Ablauf des 25 . 3 . 1971 , als zugestellt .

Kirchhoff

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 155

215 Aufgebot
eines Sparkassenbuches

(Werner Lüneschloß )

Herr Werner Lüneschloß , Solingen , Glockenstr . 26a ,
hat das Aufgebot des Sparkassenbuches Nr . 15 292 071
der Stadt - Sparkasse Solingen , lautend auf den Na¬
men Werner Lüneschloß , Solingen - Höhscheid , Glok -
kenstraße 26 a , beantragt . Der Inhaber der Urkunde
wird aufgefordert , spätestens bis zum 26 . Mai 1971
bei der Stadt - Sparkasse Solingen seine Rechte an¬
zumelden und die Urkunde vorzulegen . Widrigen¬
falls erfolgt die Kraftloserklärung der Urkunde .

Solingen , den 26 . Februar 1971

Stadt - Sparkasse Solingen
Der Vorstand

Feldhusen Früngel

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 156

216 Aufgebot
eines Sparkassenbuches

(Neidner geb . Decker , Margot )

Frau Margot Neidner geb . Decker , 5 Köln -Brauns¬
feld , Schinkelstraße 18 , hat das Aufgebot des Spar¬
kassenbuches Nr . 96 000 666 der Sparkasse der Stadt
Leverkusen , lautend auf Neidner geb . Decker , Mar¬
got , 5 Köln -Braunsfeld , Schinkelstraße 18 , beantragt .
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefor¬
dert , binnen drei Monaten , spätestens in dem auf
den 25 . Mai 1971 , 10 Uhr , vor dem Vorstand an¬
beraumten Aufgebotstermin seine Rechte unter Vor¬
legung des Sparkassenbuches anzumelden , widri¬

genfalls die Kraftloserklärung des Sparkassenbuches
erfolgen wird .

Leverkusen , den 25 . Februar 1971

Sparkasse der Stadt Leverkusen
Der Vorstand

Gries Wolf

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 156

217 Kraftloserklärung
eines Sparkassenbuches

(Berthold , Johanna )

Das am 13 . 11 . 1970 aufgebotene Sparkassenbuch
Nr . 96 025 218 der Sparkasse der Stadt Leverkusen
lautend auf Berthold , Johanna , Leverkusen , Mülhei
mer Straße 105 , ist für kraftlos erklärt worden . Die
ser Beschluß kann durch Klage beim Landgerich
Düsseldorf binnen einer Frist von einem Monat an
gefochten werden .

Leverkusen , den 24 . Februar 1971

Sparkasse der Stadt Leverkusen
Der Vorstand

Gries Wolf

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 150

218 Kraftloserklärung
eines Sparkassenbuches

(Nr . 34 249)

Das von der Amts - Sparkasse Wermelskirchen aus
gestellte Sparkassenbuch Nr . 34 249 wird gemäß
§ 13 (2 ) 6 Spk .VO NW für kraftlos erklärt .

Wermelskirchen , den 3 . März 1971

Amts - Sparkasse Wermelskirchen
Der Vorstand

Corts Tophoven

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 156

Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 0,90 DM . Bezugspreis der Ausgabe A (zwei¬
seitiger Druck ) mit öffentlichem Anzeiger 8,50 DM , der Ausgabe B (einseitiger Druck ) ohne öffentlichen Anzeiger
7, — DM vierteljährlich . Bezugsbestellungen nehmen nur die zuständigen Postämter entgegen . Einzelstücke werden
nur durch den August Bagel Verlag in Düsseldorf , Grafenberger Allee 100, gegen Voreinsendung von 1 ,— DM für
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